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BUNDESKANZLERAMT : OSTERREICH

MAG. CHRISTIAN KERN
BUNDESKANZLER

An die

Prasidentin des Nationalrats
Doris BURES

Parlament

1017 Wien

GZ: BKA-353.110/0026-1/4/2017 Wien, am 28. April 2017

Sehr geehrte Frau Prasidentin,

die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Loacker, Kolleginnen und Kollegen haben
am 1. Marz 2017 unter der Nr. 12051/J an mich eine schriftliche parlamentarische
Anfrage betreffend Arbeitszeitregelungen im Ministerkabinett gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 7:

Gibt es fiir die Mitarbeiterinnen lhres Kabinettes vertraglich festgelegte Arbeits-
zeitregelungen?

Wenn ja, wie hoch ist die tdgliche Normalarbeitszeit?

Wenn ja, wie hoch ist die Tageshéchstarbeitszeit?

Wenn ja, wie hoch ist die wéchentliche Normalarbeitszeit?

Wenn ja, wie hoch ist die wéchentliche Héchstarbeitszeit?

Wenn ja, wie lange sind die Durchrechnungszeitrdume?

Wenn ja, unter welchen Umsténden fallen Zeit- oder Geldzuschlége an?

Vvvvvy Vv

Die fur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Kabinetts abgeschlossenen Son-
dervertrage enthalten hinsichtlich der Dienstzeit keine vom Gesetz abweichenden

Regelungen im Sinne des § 36 VBG.

Zu Frage 8:
> Wenn nein, weshalb gibt es keine vertraglich festgelegten Arbeitszeitregelungen?
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Die Sondervertragsbestimmungen verweisen auf die gesetzlichen Regelungen. Die
anwendbaren Bestimmungen des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 betreffend
die Dienstzeit berucksichtigen die Besonderheiten der Tatigkeit im Rahmen eines
Kabinetts.
Zu Frage 9:
» Wenn nein, besteht keine besonderes Schutzbed(irfnis von Mitarbeiterinnen Ilhres
Kabinetts?
Der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist durch restriktiv gehaltene Aus-
nahmebestimmungen und die Verpflichtung des Dienstgebers, unter Berlcksich-
tigung des mit den Dienstzeitregelungen verbundenen Schutzzwecks stets fir
groRtmaoglichen Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Bediensteten Sorge
zu tragen, gesetzlich gewahrleistet.
Mit freundlichen Gruflien
Mag. KERN
¢ 05y Unterzeichner serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
o‘""“\ f'?e‘ﬁ Datum/Zeit 2017-04-28T10:05:29+02:00
] -
e i, 3 % Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
§ Priifinformation Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
BUNDESKANZLERAMT http://www.bka.gv.at/verifizierung
AMTSSIGNATUR Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

2/2

www.parlament.gv.at




Unterzeichner Par | arent sdi rekti on

ﬁ@(o*sﬁ;%
Ve @ o Datum/Zeit-UTC | 2017- 04- 28T10: 12: 22+02: 00

Parlamentsdirektion
{ SIEGEL

N4

Prifinformation I nformationen zur Prufung des el ektroni schen Siegels und des
/ Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/si egel

Hinweis Di eses Dokunment wurde el ektronisch besiegelt.




		2017-04-28T10:05:29+0200
	serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2017-04-28T10:12:22+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




